
Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz; 
Öffentliche Bekanntmachung der Entscheidung über den Genehmigungsantrag 

der Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
zur Erweiterung des Kalksteinbruchs in der Gemarkung Strahlungen  

gemäß § 10 Abs. 7 und 8 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG),  
§ 21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) und  

§ 27 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
Az.: 4.1 – 1711 - 20100014 

 
Die Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG, Strahlunger Str. 
18, 97616 Salz hat beim zuständigen Landratsamt Rhön-Grabfeld, Spörleinstr. 11, 
97616 Bad Neustadt a.d.Saale eine immissionsschutzrechtliche 
Änderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG für die Erweiterung des 
Kalksteinbruchs in der Gemarkung Strahlungen westlich der Kreisstraße NES18 
beantragt. Der bestehende Steinbruch, in dem mit Hilfe von Sprengungen 
Kalkgestein abgebaut wird, erstreckt sich auf die Flurnrn. 2499, 2500, 2501, 2502, 
2503, 2504, 2505, 2514/1, 2530, 2532 und 2533 in der Gemarkung Strahlungen. Die 
Erweiterungsplanung bezieht sich auf die Flurnrn. 2486 (Teilfläche), 2498 
(Teilfläche), 2506 und 2507 in der Gemarkung Strahlungen. Die Abbausohle soll bei 
248 m üNN liegen. Das Landratsamt Rhön-Grabfeld hat mit Bescheid vom 
07.07.2021, Az.: 4.1-1711-20100014 die beantragte Genehmigung nach § 16 
BImSchG erteilt. Der verfügende Teil und die Rechtsbehelfsbelehrung des 
Genehmigungsbescheides vom 07.07.2021 werden hiermit bekanntgemacht. Sie 
lauten wie folgt: 
 

I. Immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
 
Der Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG wird nach 
Maßgabe der unten aufgeführten Unterlagen und der unter Ziffer V genannten 
Nebenbestimmungen die Genehmigung nach §§ 10, 16 BImSchG für die 
Erweiterung des Kalksteinbruchs in der Gemarkung Strahlungen auf den 
Flurnummern 2486 (Teilfläche), 2498 (Teilfläche), 2506 und 2507 in einem 
Umfang von 7,56 ha bis zu einer Tiefe von 248 m üNN erteilt. Die Genehmigung 
umfasst auch die Verfüllung und Rekultivierung.  
 
Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG 
folgende Erlaubnisse und Befreiungen ein:  
 

 Rodungserlaubnis nach Art. 9 Abs. 2 des Bayer. Waldgesetzes 
(BayWaldG) für die Rodung von rund 7,45 ha Wald 

 
 Befreiung nach § 53 Abs. 5 i. V. m. § 52 Abs. 1 Satz 2 des 

Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) wegen Überschreitung der zulässigen 
Grabtiefen im Zusammenhang mit der mit der Erweiterung des 
Steinbruchs verbundenen Abbautätigkeit auf den o.g. 
Erweiterungsflächen in der Zone K bzw. J des mit Entschließung des 
Bayer. Staatsministeriums des Inneren vom 21.02.1922, Nr. 9105 b 35, 
festgesetzten quantitativen Heilquellenschutzgebietes von Bad Neustadt 
a. d. Saale  
 

 Baugenehmigung nach Art. 55 Bayer. Bauordnung für die Anlage eines 
ca. 5 m breiten und 2 – 3 m hohen temporären Sichtschutzwalls sowie 
die Verfüllung des Steinbruchs im Rahmen der Rekultivierung 

 



Der Entscheidung liegen folgende, mit Genehmigungsvermerk des 
Landratsamtes Rhön-Grabfeld versehene Unterlagen zugrunde, die Bestandteil 
der Genehmigung sind: Antragsformular, Kurzbeschreibung des Vorhabens, 
Ausschnitt Lageplan M 1:5.000, Technische Beschreibung, Eingabeplan M 
1:1.000, Erläuterungsschnitt A-A (Längsschnitt), Erläuterungsschnitt B-B und C-
C (Querschnitt), Angaben zum Immissionsschutz, Lageplan M 1:5.000 mit 
Markierung der Wurfrichtung und der 300 m-Linie (Abstände der Sprengstellen), 
Sprengtechnisches Sachverständigengutachten, Landschaftspflegerischer 
Begleitplan, Übersichtsplan zum Landschaftspflegerischen Begleitplan M 
1:5.000, Landschaftspflegerischer Bestandsplan M 1:1.000, 
Landschaftspflegerischer Maßnahmenplan M 1:1.000, Übersichtsplan zum 
Landschaftspflegerischen Maßnahmenplan M 1.10.000, 
Landschaftspflegerischer Maßnahmenplan 3.2.1 A – geplante Aufforstung auf 
der Flurnr. 2608 und 2609 M 1:1.000, Landschaftspflegerischer 
Maßnahmenplan 3.2.2 A – geplante Aufforstung auf der Flurnr. 2579 M 1:1.000, 
Landschaftspflegerischer Maßnahmenplan 3.2.3 A – geplante Aufforstung auf 
der Flurnr. 2123 M 1:1.000, Landschaftspflegerischer Maßnahmenplan 3.2.4 A – 
geplante Aufforstung auf der Flurnr. 1434 M 1:1.000, FFH-
Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet Nr. DE 5726-371 „Wälder und 
Trockenstandorte bei Kissingen und Münnerstadt“, Unterlage zur speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung, Faunistische Erfassung relevanter Vogel- und 
Fledermausarten, UVP-Bericht, Geologisch-hydrogeologisches Gutachten, 
Ergänzende Beurteilung der Grundwasserverhältnisse. 

 
II.  

 
Diese Genehmigung nach §§ 10, 16 BImSchG einschließlich der 
Rodungserlaubnis nach Art. 9 Abs. 8 BayWaldG erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Bestandskraft dieses Bescheides mit der Ausführung des 
Vorhabens begonnen worden ist (§ 18 Abs. 1 BImSchG, Art. 16 a Abs. 1 
BayWaldG analog). 
 

III.+ 
IV. 
 

Kostenentscheidung … 
 

V. Nebenbestimmungen: 
Der Genehmigungsbescheid enthält Auflagen zum Immissionsschutz (Lärm, 
Luftverunreinigungen, Erschütterungen), zum Schutz vor Unfällen, zum Schutz 
wasserwirtschaftlicher Belange (Grundwasser, Trinkwasser, Heilquellen und 
sonstige Gewässer), zum Bodenschutz, zum Denkmalschutz, zum Schutz der 
Belange der Land- und Forstwirtschaft sowie zum Naturschutz. 

 



Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage erhoben werden bei dem  

Bayer. Verwaltungsgericht in Würzburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg 
Hausanschrift: Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form.  
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen 
Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). Sofern kein Fall des § 
188 VwGO vorliegt, wird kraft Bundesrechts in Prozessverfahren vor den 
Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
Eine Ausfertigung des gesamten Genehmigungsbescheides mit Begründung sowie 
die genehmigten Antragsunterlagen liegen zwei Wochen lang, vom 25.08.2021 bis 
einschließlich 07.09.2021, im Landratsamt Rhön-Grabfeld, Sachgebiet 4.1, 
Spörleinstr. 11 (Haupteingang), 97616 Bad Neustadt a.d.Saale, Zi.-Nr. 509 
(Gebäudeteil Roßmarktstraße, Bauamt), sowie in der Geschäftsstelle der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Neustadt a.d.Saale, Goethestr. 1, 97616 Bad 
Neustadt a.d.Saale, Zi.-Nr. 105 während der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht 
aus (Öffnungszeiten Landratsamt Rhön-Grabfeld: Montag bis Donnerstag von 8.00 
Uhr bis 12.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Freitag 
von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr, ansonsten nach telefonischer Terminvereinbarung, Tel.: 
09771/94 -509).  
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die 
keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt (§ 10 Abs. 8 Satz 5 BImSchG).  
 
Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid und seine Begründung 
bis zum Ablauf der Klagefrist von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, 
schriftlich oder elektronisch beim Landratsamt Rhön-Grabfeld, Sachgebiet 4.1, 
Spörleinstr. 11, 97616 Bad Neustadt a.d.Saale, E-Mail an: sandy.kuempel@rhoen-
grabfeld.de angefordert werden (§ 10 Abs. 8 Satz 6 BImSchG).  
 
Der Genehmigungsbescheid ist auch auf der Internetseite des Landkreises Rhön-
Grabfeld (www.rhoen-grabfeld.de) sowie auf dem Portal des UVP-Verbunds 
(https://www.uvp-verbund.de/startseite) veröffentlicht.  
 
Bad Neustadt a. d. Saale, den 03.08.2021 
Endres 
Regierungsdirektor 
 
 

http://www.vgh.bayern.de/
http://www.rhoen-grabfeld.de/

